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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeitende am PEBK, 

mit dieser Kurzfassung unseres Hygieneplans im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie informieren 

wir Sie über die aktuellen Regelungen. Der Hygieneplan ist unter www.pebk.de einzusehen.  Wir fordern 

alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft auf, sich im Sinne unserer aller Gesundheit an die folgenden 

Regeln bzw. Empfehlungen zu halten: 

 

• Betreten Sie das Schulgelände möglichst nur, wenn Sie frei von Corona-typischen Symptomen sind. Zu den 

typischen Symptomen einer COVID-19-Erkrankung gehören Hals- und Rachenschmerzen, Husten, Fieber, 

Schnupfen, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns, sonstige Symptome einer Atemwegserkrankung, 

allgemeine Abgeschlagenheit, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 

Durchfall. Bei Vorliegen derartiger Symptome sollte bereits zu Hause ein Antigenselbsttest durchgeführt wer-

den.  

• Bei einem positiven Ergebnis des Antigenselbsttests besteht die Verpflichtung, sich einem Corona-Schnelltest 

(„Bürgertest“) oder einem PCR-Test zu unterziehen. Bis zum Erhalt des Ergebnisses ist ein Schulbesuch nicht 

zulässig.  

• Ein positiver PCR- bzw. Corona-Schnelltest verpflichtet zu einer sofortigen Isolierung. Diese endet grundsätz-

lich nach 5 Tagen ohne dass ein abschließender negativer Test vorgelegt werden muss. Bis zum 10. Tag wird 

das kontinuierliche Tragen einer medizinischen Maske empfohlen. 

• Im Schulgebäude wird das Tragen einer medizinischen Maske oder einer FFP2-Maske empfohlen.  

• Nutzen Sie den Eingang des Gebäudetraktes, in dem Ihr Unterrichtsraum liegt. Die Zugangspläne sind aus-

gehängt. 

• Bei Betreten des Schulgebäudes sollte von der Möglichkeit zur Händedesinfektion (an allen Eingängen) Ge-

brauch gemacht werden. Im Tagesverlauf ist das Händewaschen (für 20-30 Sekunden) der wichtigste Be-

standteil der Hygiene, denn hierbei wird die Keimzahl auf den Händen erheblich reduziert. In allen Unterrichts-

räumen gibt es dazu Handwaschbecken und Flüssigseife. 

• Husten und Niesen sollte nur in die Armbeuge erfolgen.  

• Halten Sie möglichst einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein. Die Flure und Treppen wer-

den grundsätzlich in Laufrichtung rechts begangen. 

• Die Abstandsempfehlung gilt auch für die Toiletten und auf dem Pausenhof.  

• Zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole sollte eine Stoßlüftung mit weit geöffneten 

Fenstern alle 20 Minuten für ca. 3-5 Minuten erfolgen. Zudem soll nach jeder Unterrichtsstunde über die ge-

samte Pausendauer gelüftet werden.  

• Der Pausenaufenthalt außerhalb des Schulgebäudes sollte möglichst nur in den festgelegten Bereichen erfol-

gen. Diese entnehmen Sie bitte den ausgehängten Pausenbereichsplänen.  

• Das Sekretariat ist nur nach Anklopfen und Aufforderung zu betreten. Vor dem Sekretariat sind die Wartestrei-

fen zu beachten. 

• Den Anordnungen der Lehrkräfte ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Missachtung der Regeln erfolgt der Aus-

schluss vom Unterricht. 

 

Da es sich bei einer Pandemie um ein dynamisches Geschehen handelt, können ggf. weitere Anpassungen 

der Verhaltens- und Hygieneregeln erforderlich werden.  

Schulleitung     Hygienebeauftragte 

F. Kuß      Dr. Eva Sendt 
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